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Description générée automatiquement]NATURGEFAHRENDieses Merkblatt ist als Hilfe für die Erstellung eines Plans zur Aufrechterhaltung der Gemeindetätigkeiten zu verstehen. Es dient keineswegs als vollständiges Vorbereitungsdokument für die Gemeinde, die sich dieses Vorgehen aneignen und an ihre Situation anpassen muss. Dies sollte in Abstimmung mit ihrem Führungsstab geschehen, der die Anlaufstelle für alle Krisensituationen bleibt.
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 Fortsetzung des Dokuments:Dok.-Nr. 33

NATURGEFAHREN
[bookmark: OLE_LINK1]Kontext
In der Schweiz und insbesondere im Alpenraum spielen aufgrund der besonderen geografischen Bedingungen die Gefahrenbewältigung von Naturgefahren schon immer eine wichtige Rolle. An vielen Orten stellen Naturgefahren eine Bedrohung für Menschen, Eigentum und Infrastruktur dar. Diese Risiken müssen auch bei Stromknappheit überwacht und bewertet werden, und falls notwendig, müssen geeignete Massnahmen ergriffen werden.
Zur Überwachung und Bewertung von Naturgefahren verfügen die Gemeinden über Beobachter für Naturgefahren, die Teil des Führungsstabs (GFS) sind. Diese Beobachter für Naturgefahren stützen ihre Bewertung auf eigene Beobachtungen vor Ort und auf die Analyse digitaler Daten und Informationen von Bundesinstitutionen (z.B. MeteoSwiss, das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF, das Bundesamt für Umwelt, die Nationale Alarmzentrale (NAZ)) und kantonalen Institutionen (z.B. DNAGE, DUW). Bei Strommangel kann der Zugriff auf digitale Daten sowie die Kommunikation mit diesen Institutionen nicht gewährleistet werden, und es ist daher nicht sicher, dass die Situation korrekt bewertet werden kann. Das Senden von Benachrichtigungen bei Überschreitung von Schwellenwerten (E-Mail oder SMS), die Aktionen des GFS/RFS auslösen, wird nicht mehr funktionieren und die Alarmsysteme werden nicht mehr betriebsbereit sein (Strassensperren, Signallichter). Darüber hinaus werden bei Strommangel Infrastrukturen wie Rückhalte- und Pegelregulierungsanlagen oder Pumpstationen nicht mehr funktionieren, was zu Überschwemmungen, Grundwasseranstiegen oder Verschmutzungsproblemen führen kann. Es ist daher wichtig, sich entsprechend vorzubereiten und die notwendigen Sicherheitsmassnahmen zu ergreifen.
Die in Wallis bekannten Naturgefahren - gut bekannt in den Gemeinden - sind hauptsächlich die folgenden:
· Lawinen ;
· Steinschläge ;
· Erdrutsche ;
· Schlammströme ;
· Überschwemmungen ;
· Stürme;
· Waldbrände.
Meine Gemeinde ist sich der natürlichen Risiken auf ihrem Gemeindegebiet bewusst und kann diese bewerten, ohne sich auf externe Informationen oder auf Technologien, die mit Strom funktionieren, zu verlassen. 
Andernfalls -> Eine minimale Vorbereitung gemäß den untenstehenden Empfehlungen treffen.


NaturgefahrenWie sieht es konkret aus? Welche Mindestmassnahmen sind zu ergreifen?



Um sich bestmöglich auf eine Krisensituation vorzubereiten, können die folgenden Punkte untersucht werden. Zunächst ist es ratsam, die betroffenen Akteure (RFS/GFS, Sicherheitsdienst ihrer Gemeinde usw.) zu kontaktieren und sicherzustellen, dass in diesem Bereich Massnahmen ergriffen werden (je nach den möglicherweise problematischen Elementen, die unten identifiziert wurden). Wenn dies nicht der Fall ist, sollten sie über die Risiken im Zusammenhang mit einem Stromausfall für die Überwachung von Naturgefahren informiert werden und sicherstellen, dass sie Massnahmen in diese Richtung ergreifen.

Fortsetzung… : Naturgefahren
Konkret geht es darum:
· Gedruckte Pläne von Gefahrenkarten, Alarm- und Interventionsplänen sowie jegliche andere Dokumente im Zusammenhang mit dem Management von Naturgefahren (z.B. Winter-Sicherheitskonzept, geologischer Überwachungsplan usw.) zur Verfügung zu haben, einschliesslich der Überwachungsmittel für das Gemeindegebiet (Computersysteme werden nicht mehr funktionieren und automatische Warnungen und Alarme werden nicht mehr übertragen);
· Die Bereiche zu priorisieren, die "manuell" überwacht werden sollten, falls die Überwachungssysteme nicht mehr funktionieren. Achtung: Obwohl Sensoren (GNSS, Hydrometrie-Stationen, Extensometer usw.) oft mit Batterien betrieben werden, erfolgt die Informationsübertragung in der Regel über das GSM-Netz (oder LORA), das von Antennen abhängig ist, die wiederum vom Stromnetz abhängig sind. Der Informations- bzw. Alarmfluss würde also unterbrochen werden, und die Webplattformen, die den Zugriff auf die Daten ermöglichen, wären ebenfalls nicht zugänglich;
· Lawinen: Es wird möglicherweise nicht mehr möglich sein, Informationen über die Qualität der Schneedecke vom SLF zu erhalten. Die Gemeinde muss sicherstellen, dass die für die Lawinengefahrenbewertung in der Region verantwortlichen Personen (Naturgefahrenbeobachter) die Situation weiterhin bewerten (visuelle Überwachung, Schneedeckentests vor Ort, Bewertung basierend auf ihrer Erfahrung) und ihre Analysen der Gemeinde mitteilen (über ein Kommunikationsmittel, das nicht vom Stromnetz abhängig ist und im Voraus vereinbart werden muss). Die Gemeinde kann dann, falls erforderlich, Personen aus Gefahrenzonen evakuieren oder gefährliche Strassen schliessen. Achtung: Evakuierungen müssen im Voraus geplant werden, insbesondere welche Fahrzeuge zur Verfügung stehen und mit welchem Kraftstoffvorrat. Es ist wahrscheinlich, dass Luftrettungsdienste bei anhaltendem Mangel überfordert sein werden;
· Überschwemmungen: Es ist nicht garantiert, dass die Dienste und digitalen Daten von Wetter- und Hydrologievorhersagen bei einem Netzwerkausfall immer zugänglich sind. Tatsächlich wird es möglicherweise nicht mehr möglich sein, die erwarteten Niederschläge und ihre Dauer vorherzusagen. Bei anhaltendem Regen müssen die Gemeinden sicherstellen, dass eine visuelle Überwachung der Wasserläufe eingerichtet ist, um bei einem schnellen Anstieg des Flussdurchflusses die notwendigen Schutzmassnahmen ergreifen zu können. Die Möglichkeit, bestimmte Arten von Regenmessern manuell abzulesen, sowie die Einrichtung von manuellen Niederschlagsmesspunkten sollten geprüft werden. Elektrisch betriebene Rückhaltebecken und Pumpstationen werden ausser Betrieb sein, daher muss überprüft werden, welche Anlagen noch manuell betrieben werden können. Evakuierungsmittel sollten auch im Voraus geplant werden;
· Waldbrände: Bei grosser Hitze wird es für die Bevölkerung nicht mehr möglich sein, die Feuerwehr schnell zu kontaktieren, wenn sie Zeugen eines Waldbrandes in einem abgelegenen Gebiet werden. Die Gemeinden können sicherstellen, dass eine visuelle Überwachung durch die Feuerwehr oder kompetente Personen gewährleistet ist. Je nach Jahreszeit des Mangels kann dieses Risiko sekundär werden, insbesondere am Ende des Winters. Es bleibt jedoch bestehen;
· Geländeinstabilitäten: In einigen Gemeinden sind kontinuierliche automatische Messsysteme für Geländeinstabilitäten in Betrieb. Da die Datenübertragung und Warnungen nicht mehr garantiert werden können, muss die Gemeinde gegebenenfalls zusätzliche Überwachungsmassnahmen für diese Gebiete ergreifen (visuelle Kontrolle der Aktivität, manuelle Messungen usw.). Evakuierungsmittel sollten auch im Voraus geplant werden;
· Stürme / andere Naturkatastrophen: Im Falle einer Naturkatastrophe muss davon ausgegangen werden, dass die bundesstaatlichen (MeteoSchweiz, AlerteSuisse usw.) und kantonalen Warnsysteme (GUARDAVAL, SORA) nicht mehr verfügbar sind und die betroffenen Bevölkerungsgruppen die Rettungsdienste nicht mehr kontaktieren können. Die Gemeinde kann mit Hilfe des RFS/GFS und der kantonalen Rettungsdienste sicherstellen, dass eine visuelle Kontrolle des gesamten betroffenen Gebiets schnell durchgeführt wird, um mögliche Opfer oder Schäden an kritischen Infrastrukturen zu lokalisieren. Die kommunalen Notfalltreffpunkte (NTP) stehen der Bevölkerung zur Verfügung, um beobachtete Warnungen oder Gefahren zu übermitteln;
· Die Verantwortlichen für die Überwachung (visuell / manuell) dieser verschiedenen Gefahren festlegen;
· Bei vorbeugender Schliessung eines Gebiets die Bevölkerung über die zu ergreifenden Vorsichtsmassnahmen und die zu befolgenden Regeln informieren, z.B. über Megaphon oder Informationsplakate (Internet und Telefonie werden wahrscheinlich nicht mehr funktionieren -> siehe Fiche F-08).


Fortsetzung… : Naturgefahren

    Persönliche Notizen: Meine geplante Strategie / Punkte, auf die ich achten und die ich vorbereiten sollte:
….














ALLGEMEINE INFORMATIONEN / PARTNER
Gibt es externe Partner, von denen Sie abhängig sind, um diese Tätigkeit während eines Stromausfalls bzw. einer Energiekrise zu gewährleisten? Wenn ja, geben Sie an, welche, erkundigen Sie sich, ob deren Dienste garantiert werden können, und überlegen Sie sich gegebenenfalls eine Ersatzstrategie.
Identifizieren Sie alle erforderlichen Bindeglieder, damit diese Aktivität reibungslos funktioniert, und stellen Sie
sicher, dass sie solide sind!




  Meine identifizierten externen Partner und mögliche Ersatzstrategien:
….







 EVENTUELLE BESTELLUNGEN & VORBEREITUNGEN (Seite an die zuständige Stelle weiterleiten)NATURGEFAHREN:
Planung / Bestellung von materiellen / personellen Ressourcen & verschiedene Notizen
Besondere personelle Ressourcen, die geplant / informiert / geschult werden müssen:
· …
· …
· …
· …
· …
· …

Besondere Anschaffungen, die getätigt werden müssen, um die ermittelte Strategie umzusetzen:
· …
· …
· …
· …
· …


Freies Feld / Verschiedene Bemerkungen:
…



































	Name, Vorname und Funktion: 	........................................................................VALIDIERUNG: Die Vorbereitung für diese Aktivität gilt als (in Excel übertragen):
· Erreicht (bereit)
· Teilweise erreicht
· Nicht erreicht (nicht bereit)
· 

	Datum & Unterschrift:	........................................................................
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